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Was ist eigentlich
Compliance?

Doofe Frage in dieser Zeitschrift! Oder? In der guten alten
Zeit, Anfang der 2000er, ging es vor allem umKorruption in
kritischen Auslandsmärkten und alles was damit zusam-
menhing. Um Strafverfahren und Schadensersatzansprü-
che gegen Unternehmen, Vorstände und handelnde Per-
sonen abzuwenden oder zu reduzieren, führte man – teil-
weise notgedrungen – Compliance-Maßnahmen ein. Da-
mals noch vornehmlich vom US-amerikanischen Rechts-
system (und SEC und DoJ) getrieben. Dabei war die Er-
kenntnis, dass sich auch Unternehmen an die Gesetze
halten müssen, nicht neu, sondern so alt, wie der § 93
AktG – also mehr als 100 Jahre.
Seitdem hat sich vieles geändert.
Zunächst noch eher zurückhal-
tend haben Politik und Verwal-
tung in Sachen Compliance Fahrt
aufgenommen. Weniger bei der
eigenen Regeltreue, als vielmehr
dabei, Unternehmen mit mehr oder weniger sinnvollen
Regularien zu beglücken. Waren die ersten neueren Com-
pliance-Gesetze, etwa im Banken- und Versicherungs-
recht, durchaus sinnvoll, nimmt die Praxiseignung mit
jedem weiteren Compliance-Gesetz ab. Aus Sicht des
Gesetzgebers scheint die Wirtschaft nach wie vor von
kriminellem Gedankengut durchsetzt zu sein, während
man auf Seiten der staatlichen Verwaltung rein und edel
ist. Herrschte bis vor kurzem noch der Gedanke vor, dass
es vornehmlicher Zweck von Unternehmen ist, Geld zu
verdienen (und sich dabei selbstverständlich an die Ge-
setze zu halten), scheint dies nun nicht mehr der Fall zu
sein.
Mit dem Geschäftsgeheimnisgesetz wurde das Schutz-
niveau für Unternehmensgeheimnisse massiv reduziert,
freilich ohne sinnhafte Erklärung. Die gesamtgesellschaft-
lich besonders wichtige Geldwäschebekämpfung wurde
über viele Jahre zu einer sinnlosen Verwaltung für redliche
Unternehmen aufgebläht, ohne nennenswerte Effekte bei
der Bekämpfung echter Geldwäsche zu erzielen. Liefer-
kettengesetz und ESG-Regularien dienen der Umsetzung
moralisierender Politik und verpflichten Unternehmen da-
zu, noch mehr Verwaltungsstrukturen aufzubauen, die den
vom Gesetzgeber gewünschten Effekt ohnehin nicht erzie-
len werden. Manch ein überdrüssiger Konzernlenker
meint, seine Aufgabe sei es, sich zunächst bei Autokraten,
dann bei Jugendbewegungen anzubiedern und Parteien zu
kritisieren. Dies alles dann unter den Überschriften Purpo-
se, Nachhaltigkeit oder irgendwas mit Compliance.
Dabei überrascht, wie widerstandslos die immer wieder
schwerwiegenden Eingriffe der Politik in die unternehme-

rische Freiheit und Selbstbestimmtheit hingenommen
werden und wie kritiklos die Rechtsanwender und Rechts-
anwälte sind. Dies während Politik und Verwaltung sich
gerade nicht durch besonders hohe Compliance-Stan-
dards auszeichnen. Bei Fehlverhalten in der Politik wird
bestenfalls eine dünne Entschuldigung abgegeben, übli-
cherweise allerdings wesentliche Punkte vergessen oder
einfach ausgesessen.
Es fällt sehr auf, dass die neueren Compliance-Gesetze in
der Literatur vornehmlich beschrieben werden, auf die
Kritik an der bedenklichen gesetzgeberischen Qualität,
verfassungsrechtlichen Brüchen (etwa die Rechtlosigkeit
bei rechtmäßigem, aber unmoralischem Handeln) kritik-
los hingenommen wird. Die zahlreichen Vorgaben von
gesetzlichen Compliance-Maßnahmen stellen einen Ein-
griff in die unternehmerische Entscheidungsfreiheit dar
(insbesondere die Abkehr von der Business Judgement
Rule und dem risikobasierten Ansatz) und verstoßen
möglicherweise gegen Art. 12 und 14 GG.
Auch für den Bereich Compliance gilt, dass nicht jedes
neue Gesetz zu bejubeln, sondern zu hinterfragen ist, und

dass die Schaffung von neuen
Gesetzen kein Selbstzweck ist.
Bei den neueren Compliance-Ge-
setzen scheint sich ein gewisser
Rechtspositivismus einzuschlei-
chen. Dies steht aber im unmit-
telbaren Widerspruch zum

Grundgedanken von Compliance. Denn jeder Complian-
ce-Praktiker weiß, dass ein effizientes und effektives
Compliance-Programm nur funktioniert, wenn die selbst
gesetzten Regeln, Richtlinien und Verhaltensanweisun-
gen von allen Mitarbeitern verstanden und akzeptiert
werden. Dies gilt selbstverständlich auch für die darüber-
stehenden Compliance-Gesetze.
Auch Unternehmen sind Träger von Grundrechten und
Teil unserer Gesellschaft. Zwar können Sie nicht unmittel-
bar durch Wahlen an der politischen Willensbildung teil-
nehmen, andererseits ist ihre Einflussnahme auf die Po-
litik faktisch ungleich stärker, als die der Bürger. Es wird
Zeit, dass sich die Unternehmen nicht nur bei der Ver-
teilung von Subventionen und Steuerfreibeträgen auf den
Weg nach Berlin machen, sondern auch für eine gesunde
Compliance-Gesetzgebung.
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„Für eine gesunde
Compliance-Gesetzgebung
stark machen.“
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